
Angaben ggfs. auf einem gesonderten Blatt  

 
 
 

Merkblatt/Antrag  
Anforderung von Brandsicherheitswachen  

 

Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen in Versammlungsstätten und Versammlungsräumen 
sind erforderlich wenn:  
 
A:  die Brandsicherheitswache von der Unteren Bauaufsichtsbehörde der 
   Kreisstadt  Homburg im Einzelfall verlangt wird,  
B: die Brandsicherheitswache vom Veranstalter gewünscht wird,  
C:  die Brandsicherheitswache auf Grund mietvertraglicher Vereinbarungen mit     
    Dienststellen der Kreisstadt Homburg vereinbart ist.   
 
Sachlich zuständig für die Notwendigkeit von Brandsicherheitswachen ist die Untere 
Bauaufsichtsbehörde der Kreisstadt Homburg: Tel.: 06841-101-0. Die Personalstärke und Ausstattung der 
Brandsichrheitswache wird von der Feuerwehr festgelegt. Die Diensteinteilung ist Aufgabe des 
Wehrführers.
Die Gestellung der Brandsicherheitswache ist nach der geltenden Gebührensatzung der Kreisstadt Homburg 
kostenpflichtig. Auf Anfrage werden die Stärke und Ausstattung der Brandsicherheitswache und die 
voraussichtlichen Kosten dem Veranstalter vor Veranstaltungsbeginn mitgeteilt.  
 
Die Brandsicherheitswache muss mind. 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn bei der Kreisstadt Homburg 
beantragt und sofort an die Feuerwehr weitergeleitet werden.  
 

Erforderliche Angaben:  
 
1.  Adresse der Versammlungsstätte/- räume: ……………………………………………………………….  
  
2. Veranstalter, gesetzlicher Vertreter,  
   Vor und Zuname, Anschrift: ………………………………………………………………………………... 
  
3. Erreichbarkeit, Mobiltelefonnr.: …………………………………………………………………………….. 
 
4. Vertreter bei Abwesenheit des Veranstalters  
    während der Veranstaltung: ………………………………………………………………………………… 
 
5.  Kurzbeschreibung der Veranstaltung: …………………………………………………………………….. 
   
6.  Vorgesehene Besucherzahl: ……………………………………………………………………………….. 
 
7. Anzahl des Personals des Veranstalters: ………………………………………………………………… 
 
8. Angaben über Bestuhlungen, Nutzung von Räumen,  
   Aufstellung von Einrichtungen und Dekorationen: ………………………………………………………. 
 
8.1. Angaben über die Benutzung eines  
       bauaufsichtlich genehmigten Bestuhlungsplans: ……………………………………………………….  
 
9.  Verwendung von offenem Feuer und/oder pyro-  
    technischen Effekten auf der Bühne und im Zuschauerraum: …………………………………………. 
 
10. Raucherlaubnis während und außerhalb der Vorstellung: ………………………………………………   
 
11.Veranstaltungsdatum, Beginn, Pausen und Ende:………..………………………………………………  
  

Kontakt:  
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Textfeld
Kreisstadt Homburg/Saar Untere Bauaufsicht Sachgebiet  baulicher und vorbeugender BrandschutzAm Forum 5, 66424 Homburg  Tel.: 06841- 101-425 Fax.:06841- 101-476




